
 

 

Synopse Beilage 3 
 

Schulgesetz Bereinigung per 1. August 2013 
 

Geltendes Recht 
Antrag Regierungsrat vom 20. November 
2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
2013 an Kantonsrat 

 Antrag des Regierungsrates vom 20. No-
vember 2012; Vorlage Nr. 2198.2 (Laufnum-
mer 14195); Schulgesetz 

Antrag der Bildungskommission vom 23. Ja-
nuar 2013; Vorlage Nr. 2198.3 (Laufnummer 
14277); Schulgesetz 

 Der Kantonsrat des Kantons Zug,  

 gestützt auf die §§ 4 und 41 Bst. b der Kantonsver-
fassung

1)
, 

 

 beschliesst:  

 I.  

 Schulgesetz vom 27. September 1990
2)

 (Stand 
17. Juli 2010) wird wie folgt geändert: 

 

§  3 
Bildungs- und Erziehungsauftrag 

  

1
 Die Schule dient, in Zusammenarbeit mit den Er-

ziehungsberechtigten und den Kirchen, der Bildung 
und Erziehung der Kinder. 

  

2
 In diesem Sinne fördert sie die geistig-seelische wie 

auch die körperliche Entwicklung der Kinder und ist 
bestrebt, diese nach demokratischen und christlichen 
Grundsätzen zu selbstständigen, lebensfrohen, cha-
raktervollen Menschen zu erziehen, die der Gemein-
schaft und der Umwelt gegenüber verantwortungs-
bewusst handeln. 

  

3
 Die Schule vermittelt den Schülern Kenntnisse, Fä-

3
 Die Schule vermittelt den Schülern Kenntnisse, Fä-  

                                                      
1)
 BGS 111.1 

2)
 BGS 412.11 

http://bgs.zg.ch/data/111.1/de
http://bgs.zg.ch/data/412.11/de
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Geltendes Recht 
Antrag Regierungsrat vom 20. November 
2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
2013 an Kantonsrat 

higkeiten, Fertigkeiten sowie Haltungen für ihre per-
sönliche und berufliche Zukunft. Bildung ist auf le-
benslanges Lernen ausgerichtet. 

higkeiten, Fertigkeiten sowie Werthaltungen für ihre 
persönliche und berufliche Zukunft; sie fördert deren 
Fachkompetenzen sowie deren Lern-, Selbst- und 
Sozialkompetenzen. Bildung ist auf lebenslanges 
Lernen ausgerichtet. 

§  5 
Schulberechtigung und Schulpflicht 

  

1
 Jedes bildungsfähige Kind ist berechtigt, einen Jah-

reskurs des Kindergartens, sechs Jahreskurse der 
Primarstufe und drei Jahreskurse der Sekundarstufe 
I zu besuchen. 

  

2
 Die Schulpflicht umfasst ein Jahr Kindergarten und 

neun Jahre der Primar- und der Sekundarstufe I. 
  

3
 Sie kann in einer öffentlich-rechtlichen oder aner-

kannten privaten Schule erfüllt werden. Die Erzie-
hungsberechtigten haben den Rektor zu informieren, 
wenn sie ihr Kind nicht an einer öffentlich-rechtlichen 
Schule unterrichten lassen. 

3
 Sie kann in einer öffentlich-rechtlichen, einer aner-

kannten privaten Schule oder durch Privatschulung 
erfüllt werden. Für die Privatschulung gilt zusätzlich 
§ 74 Abs. 2 dieses Gesetzes. 

 

 
3a

 Die Erziehungsberechtigten haben den Rektor zu 
informieren, wenn sie ihr Kind nicht an einer öffent-
lich-rechtlichen Schule unterrichten lassen. 

 

4
 In besonderen Fällen kann der Rektor auf Gesuch 

der Erziehungsberechtigten oder einer zuständigen 
Behörde einen Schüler vorzeitig aus der Schulpflicht 
entlassen. 

4
 In besonderen Fällen kann ein Schüler auf Gesuch 

der Erziehungsberechtigten oder einer zuständigen 
Behörde vorzeitig aus der Schulpflicht entlassen 
werden. 

 

§  6 
Schuleintritt 

  

1
 Kinder, die bis Ende Februar das fünfte Altersjahr 

erfüllen, haben auf Beginn des folgenden Schuljah-
res den obligatorischen Kindergarten zu besuchen. 
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Geltendes Recht 
Antrag Regierungsrat vom 20. November 
2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
2013 an Kantonsrat 

Erfüllen sie bis Ende Mai das fünfte Altersjahr, sind 
sie zum Eintritt in den obligatorischen Kindergarten 
berechtigt. 

2
 In besonderen Fällen kann der Rektor auf Gesuch 

und nach Anhören der Erziehungsberechtigten, der 
Kindergärtnerin sowie auf Antrag des Schulpsycho-
logen und allenfalls des Schularztes einen früheren 
oder späteren Schuleintritt bewilligen. 

2
 In besonderen Fällen kann auf Gesuch der Erzie-

hungsberechtigten ein früherer oder späterer Schul-
eintritt bewilligt werden. 

 

   

§  8 
Schularten 

  

1
 Die Gemeinden führen folgende Schularten:   

a) auf der Vorschulstufe: den Kindergarten a) auf der Kindergartenstufe: den Kindergarten  

b) auf der Primarstufe: die Primarschule   

c) auf der Sekundarstufe I: die Werkschule, die Real-
schule, die Sekundarschule 

  

2
 Der Kanton führt auf der Sekundarstufe I und II so-

wie auf der Tertiärstufe die in der Spezialgesetzge-
bung erwähnten Schularten. 

  

§  9 
Schulort 

  

1
 Schulort ist die Wohnsitzgemeinde der Erziehungs-

berechtigten. 

1
 Schulort ist der Aufenthaltsort des Schülers.  

2
 Liegen besondere Gründe vor, kann der Rektor den 

Besuch der öffentlichen Schule einer anderen Ge-
meinde und damit die Übernahme des Schulgeldes 
zu Lasten der Gemeinde bewilligen. Sofern sich die 

2
 Liegen besondere Gründe vor, kann der Besuch 

der öffentlichen Schule in einer anderen Gemeinde 
und damit die Übernahme des Schulgeldes zu Las-
ten der Aufenthaltsgemeinde bewilligt werden. Die 
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Geltendes Recht 
Antrag Regierungsrat vom 20. November 
2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
2013 an Kantonsrat 

beteiligten Gemeinden über die Zuweisung und die 
Höhe des Schulgeldes nicht einigen können, ent-
scheidet die Direktion für Bildung und Kultur endgül-
tig. 

Gemeinden einigen sich über die Höhe des Schul-
geldes. 

3
 Wenn eine der beiden Gemeinden ausserhalb des 

Kantons Zug liegt, bedarf eine vertragliche Abma-
chung der Zustimmung des Regierungsrates. Der 
Kanton gewährt der Gemeinde pro Schüler einen 
Beitrag in der Höhe der Normpauschale gemäss 
Lehrpersonalgesetz

1)
. 

  

§  10 
Schuljahr 

  

1
 Das Schuljahr beginnt am ersten Montag nach dem 

15. August und dauert für die Schüler mindestens 38 
Wochen. 

  

2
 Der Bildungsrat legt für alle öffentlich-rechtlichen 

Schulen die Schulferien fest. 

2
 Für alle öffentlich-rechtlichen Schulen gelten die 

gleichen Schulferiendaten. 
 

3
 Die Schulkommissionen sind berechtigt, für lokale 

Veranstaltungen, lokale Feiertage und schulinterne 
Weiterbildungsveranstaltungen pro Schuljahr maxi-
mal acht schul- oder unterrichtsfreie Halbtage anzu-
ordnen. 

3
 Für lokale Veranstaltungen, lokale Feiertage und 

schulinterne Weiterbildungsveranstaltungen können 
pro Schuljahr maximal acht schul- oder unterrichts-
freie Halbtage festgelegt werden. 

 

§  11 
Unterrichtszeit 

§  11 
Unterrichtspflichtpensum 

 

1
 Der Regierungsrat legt auf Antrag des Bildungsra-

tes für die Schüler die wöchentliche Unterrichtszeit 
fest. 

1
 Für die Schüler gilt das für die jeweilige Schulstufe 

festgelegte wöchentliche Unterrichtspflichtpensum. 
 

2
 Der Mittwochnachmittag und der Samstag sind 

2
 Aufgehoben.  

                                                      
1)
 BGS 412.31 

http://bgs.zg.ch/data/412.31/de
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Geltendes Recht 
Antrag Regierungsrat vom 20. November 
2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
2013 an Kantonsrat 

schulfrei. Die Schulkommissionen können in beson-
deren Fällen für den Mittwochnachmittag Ausnah-
men bewilligen. 

3
 Die Verteilung der Unterrichtszeit auf Fächer und 

Fächergruppen ist im Stundenplan festzulegen, der 
von den Lehrpersonen nach Anweisung des Rektora-
tes zusammenzustellen ist. Auf der Vorschul- und 
Primarstufe sind gemäss den Richtlinien des Bil-
dungsrates Blockzeiten festzulegen. 

3
 Aufgehoben.  

 §  11a 
Unterrichts-, Block- und Auffangzeiten 

 

 
1
 Die Unterrichtszeiten werden festgelegt.  

 
2
 Der Mittwochnachmittag und der Samstag sind 

schulfrei. In besonderen Fällen können für den Mitt-
wochnachmittag Ausnahmen bewilligt werden. 

 

 
3
 Für die Blockzeiten auf der Kindergarten- und Pri-

marstufe gelten besondere Bestimmungen. 
 

 
4
 Auf der Kindergartenstufe bieten die Gemeinden 

am Vormittag vor Beginn des eigentlichen Unterrichts 
eine Auffangzeit von 15 Minuten an. 

 

 §  11b 
Stundenplan 

 

 
1
 Der Stundenplan legt die Verteilung der Unter-

richtszeit auf Fächer und Fächergruppen fest. 
 

§  12 
Klassengrössen 

  

1
 Für die gemeindlichen Schulen gelten folgende 

Klassengrössen: 
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Geltendes Recht 
Antrag Regierungsrat vom 20. November 
2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
2013 an Kantonsrat 

Tabelle   

Die Eröffnung neuer und die Aufhebung bestehender 
Abteilungen sind der Direktion für Bildung und Kultur 
bekanntzugeben. 

  

2
 Die Einteilungen und Zuweisungen sind so vorzu-

nehmen, dass die einzelnen Klassen wenn möglich 
die Richtzahl erreichen. Die Direktion für Bildung und 
Kultur kann in besonderen Fällen für die gemeindli-
chen Schulen eine Überschreitung der Höchstzahl 
bewilligen 

2
 Die Einteilungen und Zuweisungen sind so vorzu-

nehmen, dass die einzelnen Klassen wenn möglich 
die Richtzahl erreichen. In besonderen Fällen kann 
eine Überschreitung der Höchstzahl bewilligt werden. 

 

§  13 
Qualitätsentwicklung 

  

1
 Qualitätsentwicklung ist ein systematischer, konti-

nuierlicher und geleiteter Prozess, der die Qualität 
der Schule fördert. 

  

2
 Grundlage ist ein von der Schulkommission nach 

den Rahmenbedingungen des Bildungsrates be-
schlossenes Qualitätsentwicklungskonzept. 

  

3
 Die Schulen prüfen und beurteilen periodisch in 

eigener Verantwortung auf der Basis von Standards 
ihre Qualität und legen Rechenschaft über ihre Ziel-
erreichung ab (interne Evaluation). 

  

4
 Die Direktion für Bildung und Kultur prüft in Berück-

sichtigung der Schwerpunkte des Bildungsrates peri-
odisch durch eine fachliche Aussensicht die Qualität 
der Schulen und schlägt Massnahmen zur Qualitäts-
entwicklung vor (externe Evaluation). 

4
 In Berücksichtigung der Schwerpunkte des Bil-

dungsrates werden periodisch durch eine fachliche 
Aussensicht die Qualität der Schulen geprüft und 
Massnahmen zur Qualitätsentwicklung vorgeschla-
gen (externe Evaluation). 

 

§  14 
Lehrpläne 
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Geltendes Recht 
Antrag Regierungsrat vom 20. November 
2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
2013 an Kantonsrat 

1
 Der Bildungsrat erlässt die Lehrpläne mit den Stun-

dentafeln der gemeindlichen Schulen und genehmigt 
jene der ersten zwei Jahreskurse des 6-jährigen 
Gymnasiums. 

1
 Es gelten Lehrpläne mit Stundentafeln für die ge-

meindlichen Schulen und für die ersten zwei Jahres-
kurse des 6-jährigen Gymnasiums. 

 

2
 Bei Erlass und Genehmigung der Lehrpläne sind 

insbesondere die gleiche Ausbildung für Mädchen 
und Knaben sowie die interkantonale Schulkoordina-
tion zu berücksichtigen. 

  

3
 Die Lehrpläne der Sekundarschule und der ersten 

zwei Jahreskurse des Gymnasiums sind so aufei-
nander abzustimmen, dass die Durchlässigkeit 
grundsätzlich gewährleistet ist. 

  

§  14
bis

 
Religions- und Bibelunterricht 

§  14
bis

 
Religionsunterricht 

 

1
 Der Bildungsrat legt nach Anhören der öffentlich-

rechtlich anerkannten Kirchen fest, wie viele Wo-
chenlektionen für den Religionsunterricht in den 
Stundentafeln eingeräumt werden. 

1
 Die Anzahl Wochenlektionen, die für den Religions-

unterricht in den Stundentafeln eingeräumt werden, 
ist nach Anhörung mit den öffentlich-rechtlich aner-
kannten Kirchen festzulegen. 

 

2
 Den Lehrstoff für den Religionsunterricht bestim-

men die Kirchen. Der Stoff ist mit den Fächern Bibel-
unterricht und Lebenskunde abzustimmen. 

2
 Den Lehrstoff bestimmen die Kirchen. Der Stoff ist 

mit den Fächern Ethik und Religion sowie Lebens-
kunde abzustimmen. 

 

3
 Die Kirchen sind verpflichtet, den Religionsunter-

richt durch eigene Instanzen begleiten und beauf-
sichtigen zu lassen. 

  

4
 Ein Verzicht auf den Besuch des Religions- und 

Bibelunterrichts ist dem Rektor vorher schriftlich mit-
zuteilen. Diese Mitteilung erfolgt durch die Erzie-
hungsberechtigten, nach erfülltem 16. Altersjahr der 
Jugendlichen durch diese selber (Art. 15 der Bun-
desverfassung). 

4
 Ein Verzicht auf den Besuch des Religionsunter-

richts ist dem zuständigen Pfarramt vorher schriftlich 
mitzuteilen. Diese Mitteilung erfolgt durch die Erzie-
hungsberechtigten, nach erfülltem 16. Altersjahr der 
Jugendlichen durch diese selber. 
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Geltendes Recht 
Antrag Regierungsrat vom 20. November 
2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
2013 an Kantonsrat 

§  15 
Schulversuche 

  

1
 Die Direktion für Bildung und Kultur kann auf Antrag 

des Bildungsrates im Einverständnis mit den betref-
fenden Gemeinderäten Schulversuche bewilligen. 

1
 Auf Antrag des Bildungsrates im Einverständnis mit 

der betroffenen Gemeinde können Schulversuche 
bewilligt werden. 

1
 Im Einverständnis mit der betreffenden Gemeinde 

können auf Antrag des Bildungsrates Schulversuche 
bewilligt werden. 

2
 Diese Schulversuche müssen befristet sein, beglei-

tet und ausgewertet werden. Die Erziehungsberech-
tigen sind über diese Versuche zu informieren. 

  

3
 Für die Schüler muss der Übertritt in höhere Stufen 

gewährleistet sein. 
  

 
4
 Wenn einer Gemeinde aus einem Schulversuch 

Mehrkosten entstehen, kann sich der Kanton an den 
Kosten beteiligen, sofern der Versuch im kantonalen 
Interesse liegt. Wurde der Schulversuch durch den 
Kanton veranlasst, so hat er die Mehrkosten zu tra-
gen. 

 

§  16 
Lehrmittel 

  

1
 Die Direktion für Bildung und Kultur beschliesst, 

welche Lehrmittel und zugehörigen Unterrichtshilfen 
während der obligatorischen Schulzeit verwendet 
werden müssen. 

1
 Während der obligatorischen Schulzeit müssen die 

vorgegebenen Lehrmittel und zugehörigen Unter-
richtshilfen verwendet werden. 

 

2
 Der Kanton sorgt für den Einkauf und die Verteilung 

dieser Lehrmittel an die Gemeinden; diese überneh-
men 50% der Anschaffungskosten der von ihnen be-
zogenen Lehrmittel. 

  

3
 Die Anschaffung von ergänzenden Lehrmitteln und 

zusätzlichen Unterrichtshilfen ist Sache der Gemein-
den. 

  



- 9 - 

 
 

 

Geltendes Recht 
Antrag Regierungsrat vom 20. November 
2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
2013 an Kantonsrat 

§  17 
Schülerbeurteilung und Promotion 

  

1
 Jeder Schüler ist vom Lehrer zu beurteilen.   

2
 Der Bildungsrat regelt die Schülerbeurteilung und 

erlässt eine Promotionsordnung. 

2
 Ab dem 1. Semester der 2. Primarklasse hat die 

Beurteilung auch in Form von Leistungsnoten in Zif-
fern zu erfolgen. 

 

 
3
 Zur Schülerbeurteilung und Promotion gelten be-

sondere Bestimmungen
1)

. 
 

4
 Spätestens ab der 4. Primarklasse hat die Beurtei-

lung in Form von Leistungsnoten in Ziffern zu erfol-
gen. 

  

§  18 
Unentgeltlichkeit 

  

1
 Für den Unterricht an den öffentlichen Schulen darf 

kein Schulgeld erhoben werden. 
  

2
 Der Regierungsrat legt jene Leistungen und Auf-

wendungen der Schule fest, für die Elternbeiträge 
erhoben werden können. 

2
 Für bestimmte Leistungen und Aufwendungen kön-

nen Elternbeiträge erhoben werden. 
 

3
 Er bestimmt die Höhe des Schulgeldes, welches 

ausserkantonale Schüler an kantonalen Schulen zu 
bezahlen haben. 

3
 Ausserkantonale Schüler haben für den Besuch an 

kantonalen Schulen ein Schulgeld zu bezahlen. 
 

§  19 
Zusätzliche Schulangebote 

  

1
 Die Gemeinden sind berechtigt, Musikschulen zu 

führen. 

1
 Die Gemeinden führen Musikschulen.  

                                                      
1)
 BGS 412.113 

http://bgs.zg.ch/data/412.113/de
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Geltendes Recht 
Antrag Regierungsrat vom 20. November 
2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
2013 an Kantonsrat 

 
1a

 Das Angebot der Musikschulen umfasst:  

 a) Musikalische Grundschule;  

 b) Instrumental- und Vokalunterricht;  

 c) Ensembleunterricht.  

2
 Sie können zusätzlich zu den im Lehrplan enthalte-

nen Fächern Schulsport, Schultheater oder Kurse im 
handwerklich-musischen Bereich anbieten. 

  

3
 Sie haben den Schülern während der Winterferien 

eine Sportwoche anzubieten. 
  

4
 An die Kosten der zusätzlichen Schulangebote leis-

tet der Kanton vorbehältlich der Bestimmungen des 
Lehrerbesoldungsgesetzes keine Beiträge. 

4
 An die Kosten der zusätzlichen Schulangebote leis-

tet der Kanton vorbehältlich der Bestimmungen des 
Lehrpersonalgesetzes

1)
 keine Beiträge. 

 

§  20 
Rechte der Erziehungsberechtigten 

  

1
 Die Erziehungsberechtigten sind berechtigt, im 

Rahmen der Fähigkeiten ihres Kindes und unter Be-
rücksichtigung seiner Neigungen den Ausbildungs-
gang zu bestimmen. 

  

2
 Sie haben insbesondere Anspruch darauf,   

a) von der Schule alle Informationen zu erhalten, die 
zur Erfüllung ihrer elterlichen Rechte und Pflichten 
notwendig sind; 

  

b) nach Absprache mit dem Lehrer Einzelgespräche 
zu führen und Schulbesuche zu machen; 

  

                                                      
1)
 BGS 412.31 

http://bgs.zg.ch/data/412.31/de
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Geltendes Recht 
Antrag Regierungsrat vom 20. November 
2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
2013 an Kantonsrat 

c) über Anordnungen, die ihr Kind betreffen, von der 
zuständigen Instanz benachrichtigt zu werden; 

  

d) in die bewerteten Leistungen des eigenen Kindes 
Einsicht zu nehmen; 

  

e) über Besonderheiten des Unterrichts, neue Unter-
richtsformen und -gegenstände, neue Lehrmittel 
und -methoden, Schulversuche und Reformen 
rechtzeitig und angemessen informiert zu werden. 

  

3
 Elternorganisationen können sich an der Gestaltung 

des Schullebens beteiligen und bei der Entwicklung 
ihrer Schule mitwirken. 

  

 
3a

 Der Kanton kann eine Elternorganisation, welche 
auf kantonaler Ebene tätig ist, finanziell unterstützen. 
Die Rechte und Pflichten werden durch eine Subven-
tionsvereinbarung festgelegt. 

3a
 Der Kanton kann Elternorganisationen, welche auf 

kantonaler Ebene tätig sind, finanziell unterstützen. 
Die Rechte und Pflichten werden durch eine Subven-
tionsvereinbarung festgelegt. 

4
 Die Zusammenarbeit zwischen Schule, Erzie-

hungsberechtigten und Elternorganisationen ist im 
Rahmen der gemeindlichen Schulordnung zu regeln. 

  

 §  23a 
Datenschutz 

§  23a 
Datenschutz 

 
1
 Soweit dieses Gesetz nichts anderes regelt, gelten 

die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. 
 

 
2
 Administrative Daten von Schülern können zwi-

schen den abgebenden und übernehmenden Schul-
leitungsmitgliedern, Lehrpersonen und Fachperso-
nen der Schuldienste bekannt gegeben werden, so-
weit diese für deren Aufgabenerfüllung erforderlich 
sind. 

2
 Administrative Daten von Schülern können zwi-

schen den abgebenden und übernehmenden Schul-
leitungsmitgliedern, Lehrpersonen und Fachperso-
nen der Schuldienste weiter gegeben werden. 
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Geltendes Recht 
Antrag Regierungsrat vom 20. November 
2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
2013 an Kantonsrat 

 
3
 Die Tatsache des Besuch von Logopädie- oder 

Psychomotoriktherapien und von Abklärungen beim 
Schulpsychologischen Dienst kann zwischen den 
abgebenden und übernehmenden Schulleitungsmit-
gliedern und Lehrpersonen bekannt gegeben wer-
den, sofern diese Therapien und Abklärungen noch 
nicht oder seit weniger als drei Jahren abgeschlos-
sen sind und für deren Aufgabenerfüllung erforderlich 
sind. 

3
 Die Tatsache des Besuch von Logopädie- oder 

Psychomotoriktherapien und von Abklärungen beim 
Schulpsychologischen Dienst kann zwischen den 
abgebenden und übernehmenden Schulleitungsmit-
gliedern und Lehrpersonen weiter gegeben werden, 
sofern diese Therapien und Abklärungen noch nicht 
oder seit weniger als drei Jahren abgeschlossen sind 
und für deren Aufgabenerfüllung erforderlich sind. 

 
4
 Angaben zum Inhalt von Logopädie- oder Psycho-

motoriktherapien und von Abklärungen beim Schul-
psychologischen Dienst können zwischen den abge-
benden und übernehmenden Fachpersonen der 
Schuldienste bekannt gegeben werden, sofern diese 
Therapien und Abklärungen noch nicht oder seit we-
niger als drei Jahren abgeschlossen sind und für de-
ren Aufgabenerfüllung erforderlich sind. 

4
 Angaben zum Inhalt von Logopädie- oder Psycho-

motoriktherapien und von Abklärungen beim Schul-
psychologischen Dienst können zwischen den abge-
benden und übernehmenden Fachpersonen der 
Schuldienste weiter gegeben werden, sofern diese 
Therapien und Abklärungen noch nicht oder seit we-
niger als drei Jahren abgeschlossen sind und für de-
ren Aufgabenerfüllung erforderlich sind. 

 
5
 Alle übrigen Datenbekanntgaben benötigen die Zu-

stimmung der Erziehungsberechtigten. 

5
 Weitere schulrelevante Daten können zwischen den 

abgebenden und übernehmenden Schulleitungsmit-
gliedern, Lehrpersonen und Fachpersonen der 
Schuldienste weiter gegeben werden, soweit diese 
für deren Aufgabenerfüllung erforderlich sind und die 
Erziehungsberechtigten die Weitergabe nicht ausge-
schlossen haben. 

 
 6

 Alle übrigen Datenweitergaben benötigen die Zu-
stimmung der Erziehungsberechtigten.

 

§  24 
Disziplinarmassnahmen 

  

1
 Gegen Schüler, deren Verhalten zu Beanstandun-

gen Anlass gibt, können Disziplinarmassnahmen an-
geordnet werden. 
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Geltendes Recht 
Antrag Regierungsrat vom 20. November 
2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
2013 an Kantonsrat 

2
 Sie sollen erzieherisch sinnvoll sein, dürfen die 

Würde des Menschen nicht verletzen und sollen 
nicht im Affekt vollzogen werden. 

  

3
 Der Rektor kann einem Schüler den Ausschluss 

aus der Schule androhen oder ihn befristet von der 
Schule ausschliessen. Über einen unbefristeten Aus-
schluss entscheidet die Schulkommission auf Antrag 
des Rektors. 

3
 Einem Schüler kann der Ausschluss aus der Schule 

angedroht werden. Er kann befristet oder unbefristet 
von der Schule ausgeschlossen werden. 

 

4
 Ist der Ausschluss befristet, hat der Rektor durch 

geeignete Massnahmen eine Wiedereingliederung in 
die gemeindliche Schule sicherzustellen. Ist der Aus-
schluss unbefristet, hat er dafür besorgt zu sein, 
dass der Schüler an einer anderen Schule unterrich-
tet wird. 

4
 Ist der Ausschluss befristet, ist durch geeignete 

Massnahmen die Wiedereingliederung in die ge-
meindliche Schule sicherzustellen. Ist er unbefristet, 
ist dafür zu sorgen, dass der Schüler an einer ande-
ren Schule unterrichtet wird. 

 

2.2.1. Vorschulstufe 2.2.1. Kindergartenstufe  

§  25 
Kindergarten 

  

1
 Der Kindergarten fördert die Selbst-, Sozial- und 

Sachkompetenz der Kinder. 

1
 Der Kindergarten dauert ein bis zwei Jahre.  

 
2
 Die Kinder des freiwilligen Kindergartens unterste-

hen diesem Gesetz und sind zum regelmässigen 
Besuch verpflichtet. Ein Austritt ist spätestens bis am 
31. Oktober möglich. 

 

 
3
 Ein Jahr vor dem Übertritt in die Primarstufe ist der 

Besuch des Kindergartens obligatorisch. 
 

§  26 
Kindergarten – Organisation 

§  26 
Übertritt 

 

1
 Der Kindergarten dauert ein bis zwei Jahre. 

1
 Nach dem Besuch des obligatorischen Kindergar-

tens erfolgt der Übertritt in die Primarstufe. 
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2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
2013 an Kantonsrat 

2
 Ein Jahr vor dem Übertritt in die Primarstufe ist der 

Besuch des Kindergartens obligatorisch. 

2
 In besonderen Fällen kann auf Gesuch der Erzie-

hungsberechtigten oder der Kindergartenlehrperson 
und nach deren Anhörung eine Wiederholung des 
obligatorischen Kindergartens bewilligt werden. 

 

§  30 
Schularten 

  

1
 Die Sekundarstufe I gliedert sich in die Werk-, Real- 

und Sekundarschule sowie die ersten zwei Jahre des 
Gymnasiums der Kantonsschule. 

  

2
 Die Werkschule ist für lernbehinderte Kinder be-

stimmt, die die Anforderungen der Realschule nicht 
erfüllen. Die Gemeinden können lernbehinderte Kin-
der auch in die Realschule integrieren. 

  

3
 Die Realschule bereitet die Schüler auf eine Berufs-

lehre vor. 
  

4
 Die Sekundarschule bereitet die Schüler auf eine 

Berufslehre oder auf eine weitere schulische Ausbil-
dung vor. 

  

5
 Der Bildungsrat legt das Verfahren für die Zuwei-

sung in die einzelnen Schularten fest. 

5
 Für das Verfahren über die Zuweisung in die ein-

zelnen Schularten gelten besondere 
gen

1)
. 

 

6
 Der Bildungsrat regelt den Wechsel zwischen den 

Schularten. Er trifft Massnahmen zur Gewährleistung 
des Übertritts begabter Schüler in das Gymnasium 
der Kantonsschule. 

6
 Für den Wechsel zwischen den Schularten gelten 

besondere Bestimmungen
2)

. Der Übertritt begabter 
Schüler in das Gymnasium der Kantonsschule ist 
durch gezielte Massnahmen zu gewährleisten. 

 

§  31 
Kooperative Oberstufe 

  

                                                      
1)
 BGS 412.114 

2)
 BGS 412.113 

http://bgs.zg.ch/data/412.114/de
http://bgs.zg.ch/data/412.113/de
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1
 Die Sekundar- und Realschule arbeiten als koope-

rative Oberstufe zusammen. In einzelnen Fächern 
sind schulartenübergreifende Niveaukurse mit unter-
schiedlichen Leistungsanforderungen zu führen. 

  

2
 Die Gemeinden können die Werkschule in die ko-

operative Oberstufe einbeziehen. 
  

3
 Der Regierungsrat regelt, in welchen Fächern Ni-

veaukurse geführt werden. 

3
 Für den Wechsel zwischen den Niveaukursen gel-

ten besondere Bestimmungen
1)

. 
 

4
 Der Bildungsrat regelt den Wechsel zwischen den 

Niveaukursen. 

4
 Aufgehoben.  

§  32 
Andere Organisationsformen 

  

1
 Sofern eine sinnvolle Gliederung in die Werk-, Real- 

und Sekundarschule nicht möglich ist, kann die Di-
rektion für Bildung und Kultur einer Gemeinde bewil-
ligen, Klassen ohne Aufteilung in diese Schularten zu 
bilden. Diese Klassen sind mit Niveaukursen ent-
sprechend der kooperativen Oberstufe oder mit leis-
tungsdifferenziertem Unterricht im Klassenverband 
sowie mit heilpädagogischer Förderung zu führen. 

1
 Sofern eine sinnvolle Gliederung in die Werk-, Real- 

und Sekundarschule nicht möglich ist, kann einer 
Gemeinde bewilligt werden, Klassen ohne Aufteilung 
in diese Schularten zu bilden. Diese Klassen sind mit 
Niveaukursen entsprechend der kooperativen Ober-
stufe oder mit leistungsdifferenziertem Unterricht im 
Klassenverband sowie mit besonderer Förderung 
durch schulische Heilpädagogen zu führen. 

 

§  33 
Konzept Sonderpädagogik 

  

1
 Der Regierungsrat erlässt auf Antrag des Bildungs-

rates ein kantonales Konzept Sonderpädagogik. Es 
wird durch den Kantonsrat genehmigt. 

1
 Das vom Kantonsrat zu genehmigende Kantonale 

Konzept Sonderpädagogik regelt die sonderpädago-
gischen Angebote der gemeindlichen Schulen, die 
Angebote der Sonderschulung, die Qualitätssiche-
rung sowie den Finanzierungsmodus. 

 

2
 Das Konzept regelt die sonderpädagogischen An-

2
 Aufgehoben.  

                                                      
1)
 BGS 413.113 

http://bgs.zg.ch/data/413.113/de
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Antrag Regierungsrat vom 20. November 
2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
2013 an Kantonsrat 

gebote der gemeindlichen Schulen, die Angebote der 
Sonderschulung, die Qualitätssicherung sowie den 
Finanzierungsmodus. 

§  33
bis

 
Besondere Förderung 

  

1
 Die Gemeinden sorgen dafür, dass teilweise schul-

bereite, lernbehinderte oder verhaltensauffällige Kin-
der sowie Kinder mit ungenügenden Deutschkennt-
nissen, mit einer besonderen Begabung oder Hoch-
begabung besonders gefördert werden. 

  

2
 Die besondere Förderung ist in erster Linie inner-

halb der Regelklasse sowie klassen- und stufen-
übergreifend anzubieten. Es können auch Kleinklas-
sen geführt werden. 

  

3
 Bei der besonderen Förderung lernbehinderter oder 

verhaltensauffälliger Kinder innerhalb der Regelklas-
se unterstützt ein Schulischer Heilpädagoge den Un-
terricht. 

  

4
 Über die besondere Förderung entscheidet der 

Rektor nach Anhören der Erziehungsberechtigten, 
der Klassenlehrperson und des Schulischen Heilpä-
dagogen. Bei der Anordnung von laufbahnbestim-
menden Massnahmen für einen Schüler entscheidet 
er aufgrund einer Stellungnahme des Schulpsycho-
logischen Dienstes. 

4
 Über die besondere Förderung wird nach Anhören 

der Erziehungsberechtigten, der Klassenlehrperson 
und des Schulischen Heilpädagogen entschieden, 
über die Anordnung von laufbahnbestimmenden 
Massnahmen aufgrund einer Stellungnahme des 
Schulpsychologischen Dienstes. 

 

5
 Der Bildungsrat erlässt Ausführungsbestimmungen. 

5
 Es gelten besondere Bestimmungen

1)
.  

§  34 
Sonderschulung 

  

                                                      
1)
 BGS 412.112 

http://bgs.zg.ch/data/412.112/de
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2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
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1
 Die Gemeinden sorgen dafür, dass Kinder, die aus 

intellektuellen, sozialen, psychischen, physischen 
Gründen in den gemeindlichen Schulen nicht ange-
messen gefördert werden können, eine entspre-
chende Sonderschulung erhalten. 

  

2
 Der Schulpsychologische Dienst trifft, allenfalls un-

ter Beizug weiterer Fachpersonen, die notwendigen 
Abklärungen. Er bezieht alle Beteiligten, insbesonde-
re den Rektor und die Erziehungsberechtigten, in 
eine Gesamtbeurteilung mit ein und stellt der Direkti-
on für Bildung und Kultur Antrag für eine Mitfinanzie-
rung. 

  

3
 Die Direktion für Bildung und Kultur entscheidet 

über die Mitfinanzierung. 

3
 Der Kanton entscheidet über die Mitfinanzierung 

der Sonderschulung. 
 

4
 Der Rektor der Wohnsitzgemeinde des betreffen-

den Kindes entscheidet über die Zuweisung in 
Kenntnis des Antrags des Schulpsychologischen 
Dienstes und des Mitfinanzierungsentscheids der 
Direktion für Bildung und Kultur. 

4
 Die Zuweisung eines Kindes entscheidet sich in 

dessen Wohnsitzgemeinde in Kenntnis des Antrags 
des Schulpsychologischen Dienstes und des kanto-
nalen Mitfinanzierungsentscheids. 

 

5
 Diese Bestimmung gilt für die Zuweisung zu einer 

integrativen Sonderschulung oder in eine Sonder-
schule. 

  

§  34
bis

 
Integrative Sonderschulung 

  

1
 Kinder mit einem Bedarf an verstärkten Massnah-

men werden, soweit dies dem Wohle des Kindes 
dient und unter Berücksichtigung der Rahmenbedin-
gungen möglich ist, in der Regelklasse unterrichtet, 
solange die schulische Qualität in der Regelklasse 
erhalten bleibt. 
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Antrag Regierungsrat vom 20. November 
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2
 Der Regierungsrat schliesst mit den Trägern der 

Sonderschulen Leistungsvereinbarungen ab, die ins-
besondere deren Aufgaben in den Regelklassen der 
gemeindlichen Schulen und die finanzielle Abgeltung 
durch den Kanton regeln. 

2
 Für die Träger der Sonderschulen gelten die Leis-

tungsvereinbarungen, die insbesondere deren Auf-
gaben in den Regelklassen der gemeindlichen Schu-
len und die finanzielle Abgeltung durch den Kanton 
regeln. 

 

3
 Die Wohnsitzgemeinde des entsprechenden Kindes 

trägt 50% der Kosten, die der Kanton für die Schüler 
aus der betreffenden Gemeinde gemäss Leistungs-
vereinbarung aufzuwenden hat. Lehnt die Direktion 
für Bildung und Kultur eine Mitfinanzierung ab, so hat 
die Gemeinde 100% der Kosten zu tragen. 

  

§  35 
Sonderschulen im Kanton Zug 

  

1
 Die Direktion für Bildung und Kultur entscheidet 

über die Anerkennung der einzelnen Sonderschulen 
in Anwendung des kantonalen Konzepts Sonderpä-
dagogik und der entsprechenden interkantonalen 
Vereinbarung. 

1
 Die Sonderschulen im Kanton Zug bedürfen einer 

Anerkennung gemäss den Vorgaben des kantonalen 
Konzepts Sonderpädagogik und der entsprechenden 
interkantonalen Vereinbarungen. 

 

2
 Der Regierungsrat schliesst mit den Trägern der 

Sonderschulen Leistungsvereinbarungen ab, die ins-
besondere den Auftrag der Schulen und die finanziel-
le Abgeltung durch den Kanton regeln. 

2
 Für die Träger der Sonderschulen gelten die Leis-

tungsvereinbarungen, die insbesondere den Auftrag 
der Schulen und die finanzielle Abgeltung durch den 
Kanton regeln. 

 

3
 Die Wohnsitzgemeinde des entsprechenden Kindes 

trägt 50% der Kosten, die der Kanton für die Schüler 
aus der betreffenden Gemeinde gemäss Leistungs-
vereinbarung aufzuwenden hat. Lehnt die Direktion 
für Bildung und Kultur eine Mitfinanzierung ab, so hat 
die Gemeinde 100% der Kosten zu tragen. 

  

4
 Werden Schüler aus sozialen Gründen einer Privat-

schule zugewiesen, die nicht als Sonderschule im 
Sinne der entsprechenden interkantonalen Vereinba-
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Antrag Regierungsrat vom 20. November 
2012 an Kantonsrat 

Antrag Bildungskommission vom 23. Januar 
2013 an Kantonsrat 

rung anerkannt ist, regelt die Gemeinde mit der 
Schule die Leistungsabgeltung im Sinne von § 36 
dieses Gesetzes. 

§  37 
Heilpädagogische Früherziehung 

  

1
 Die heilpädagogische Früherziehung umfasst die 

Förderung von körperlich, geistig oder sozial beein-
trächtigten Kindern sowie die Beratung von Erzie-
hungsberechtigten. 

  

2
 Der Regierungsrat beauftragt im Rahmen einer 

Leistungsvereinbarung eine Institution mit der heil-
pädagogischen Früherziehung. 

2
 Eine Institution wird im Rahmen einer Leistungs-

vereinbarung mit der heilpädagogischen Früherzie-
hung beauftragt. 

 

3
 Die Direktion für Bildung und Kultur entscheidet auf 

deren Gesuch hin über die Dauer und Finanzierung 
der heilpädagogischen Früherziehung. 

3
 Auf deren Gesuch hin wird über die Dauer und Fi-

nanzierung einer heilpädagogischen Früherziehung 
entschieden. 

 

§  37
bis

 
Talentförderung in Kunst und Sport 

  

1
 Die Gemeinden sorgen dafür, dass besonders be-

gabte Jugendliche der Sekundarstufe I zur Vorberei-
tung auf eine Laufbahn im musischen Bereich oder 
auf den Spitzensport im Sinne der entsprechenden 
interkantonalen Vereinbarung Schulen mit angepass-
ten schulorganisatorischen Rahmenbedingungen 
besuchen können. 

  

2
 Die Direktion für Bildung und Kultur entscheidet 

unter Beizug von Fachpersonen über die Mitfinanzie-
rung der Schulgeldkosten. 

2
 Der Kanton entscheidet nach der Konsultation von 

Fachpersonen über die Mitfinanzierung der Schul-
geldkosten. 

 

3
 Der Rektor der Wohnsitzgemeinde des betreffen-

den Jugendlichen entscheidet in Kenntnis des Mitfi-
nanzierungsentscheides der Direktion für Bildung 

3
 Die Zuweisung eines Jugendlichen entscheidet sich 

in dessen Wohnsitzgemeinde in Kenntnis des kanto-
nalen Mitfinanzierungsentscheids. 
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und Kultur über die Zuweisung. 

4
 Bei ausserkantonalen Schulen und Privatschulen 

trägt die Wohnsitzgemeinde des entsprechenden 
Jugendlichen 50% der Schulgeldkosten. Lehnt die 
Direktion für Bildung und Kultur eine Mitfinanzierung 
ab, so hat die Gemeinde 100% dieser Kosten zu tra-
gen. 

  

§  44 
Kantonale Schuldienste 

  

1
 Der Kanton führt folgende Schuldienste:   

a) Schulpsychologischer Dienst;   

b) Berufsberatung gemäss Berufsbildungsgesetz;   

c) Verkehrsinstruktion;   

d) Didaktisches Zentrum.   

 
2
 Für die Nutzung der Verkehrsinstruktion durch vom 

Kanton Zug anerkannte Privatschulen werden Ge-
bühren erhoben. Deren Höhe richtet sich nach den 
für die Zuger Polizei massgebenden Rechtserlassen. 

 

§  45 
Lehrberechtigung 

  

1
 Zum Unterrichten berechtigt ist, wer im Besitz   

a) eines vom Konkordatsrat der Pädagogischen 
Hochschule Zentralschweiz ausgestellten Diploms 
oder Zertifikates ist (Art. 11 Abs. 4 PHZ-Konkordat); 

  

b) eines von der Schweizerischen Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren anerkannten kanto-
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nalen oder ausländischen Lehrdiploms ist; 

c) einer von der Direktion für Bildung und Kultur erteil-
ten befristeten Lehrbewilligung ist. 

c) einer befristeten oder unbefristeten Lehrbewilligung 
ist. 

 

2
 Für Lehrer an den kantonalen Schulen legt der Re-

gierungsrat die Voraussetzungen für die Lehrtätigkeit 
fest. 

2
 Für Lehrpersonen an den kantonalen Schulen gel-

ten besondere Bestimmungen. 
 

 §  45a 
Entzug der Lehrberechtigung 

 

 
1
 Einer Lehrperson kann bei Vorliegen wichtiger 

Gründe auf Antrag der Gemeinde die Lehrberechti-
gung für den Unterricht im Kanton Zug entzogen 
werden. 

 

§  47 
Auftrag 

  

1
 Der berufliche Auftrag des Lehrers richtet sich nach 

dem allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrag 
und den Lehrplänen. 

  

2
 Er umfasst die folgenden Teilbereiche:   

a) Unterricht und Erziehung;   

b) Planung, Vorbereitung, Organisation und Auswer-
tung des Unterrichts; 

  

c) Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten, 
Schuldiensten, Schulischen Heilpädagogen und 
weiteren Fachpersonen; 

  

d) Mitwirkung bei der Gestaltung des Schullebens 
und bei der Erfüllung organisatorischer Aufgaben 
der Schule, Zusammenarbeit im Lehrerkollegium 
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und mit Schulbehörden; 

e) Mitwirkung an der Qualitätsentwicklung der Schule;   

f) regelmässige fachliche, methodisch-didaktische, 
pädagogische und psychologische Weiterbildung. 

  

3
 Der Lehrer trägt die Verantwortung für die ihm an-

vertrauten Schüler und sorgt für eine gute Schulat-
mosphäre. 

  

4
 Er erfüllt seinen Auftrag nach bestem Wissen und 

Gewissen unter Beachtung der gesetzlichen Vorga-
ben und der Weisungen der Schulbehörden. In die-
sem Rahmen ist die Methodenfreiheit gewährleistet. 

  

5
 Er erteilt Hausaufgaben gemäss den Richtlinien des 

Bildungsrates. 

5
 Er erteilt Hausaufgaben gemäss den besonderen 

Bestimmungen
1)

. 
 

§  48 
Lehrerberatung 

  

1
 Die Gemeinden haben für die Junglehrerberatung 

besorgt zu sein. 
  

2
 Der Kanton und die Gemeinden unterstützen eine 

weitergehende Lehrerberatung finanziell. 
  

3
 Die Ausführungsbestimmungen legen die Einzelhei-

ten fest. 

3
 Aufgehoben.  

§  53 
Mitverantwortung 

  

1
 Die Lehrer tragen Mitverantwortung für das Schul-

wesen, indem sie sich insbesondere in Konferenzen 
  

                                                      
1)
 BGS 412.112 

http://bgs.zg.ch/data/412.112/de
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organisieren, in Kommissionen mitarbeiten und einen 
Vertreter in die Schulkommission vorschlagen. 

2
 Der Bildungsrat erlässt Bestimmungen über die 

Konferenzen, denen die Lehrer obligatorisch angehö-
ren. 

2
 Die Konferenzen können mit Ausnahmebewilligung 

Anlässe während der Unterrichtszeit durchführen. 
 

3
 Er kann den Konferenzen bewilligen, Anlässe aus-

nahmsweise während der Unterrichtszeit durchzufüh-
ren. 

3
 Für Konferenzen, denen die Lehrpersonen obligato-

risch angehören, gelten besondere Bestimmungen
1)

. 
 

§  54 
Beurteilung des beruflichen Auftrages 

  

1
 Die Erfüllung des beruflichen Auftrags und der ver-

einbarten Ziele wird periodisch beurteilt. 
  

2
 Die Beurteilung erfolgt im Rahmen von Mitarbeiter-

gesprächen durch ein Mitglied der Schulleitung. 

2
 Die Beurteilung erfolgt im Rahmen von Mitarbeiter-

gesprächen. 
 

§  60 
Gemeinderat 

  

1
 Der Gemeinderat nimmt als oberste Schulbehörde 

der Gemeinde die Steuerung und Aufsicht der Schu-
le wahr (strategische Führung). In diesem Sinn hat er 
insbesondere folgende Aufgaben: 

  

a) er genehmigt die Schul- und Leitungsstruktur;   

b) er trifft eine Leistungsvereinbarung mit der Schul-
leitung und überprüft deren Erfüllung; 

  

c) er wählt den Rektor und bestimmt die Zuständig-
keit der Anstellung von Prorektoren, Schulhauslei-
tern sowie von Lehrern. 

c) er wählt den Rektor und bestimmt die Zuständig-
keit der Anstellung von Prorektoren, Schulleitern 
sowie von Lehrern. 

c) er wählt den Rektor und bestimmt die Zuständig-
keit der Anstellung von Prorektoren, Schulleitern so-
wie von Lehrpersonen. 

                                                      
1)
 BGS 412.112 

http://bgs.zg.ch/data/412.112/de
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2
 Er erstattet dem Bildungsrat jährlich Bericht über 

die Zielerreichung und Qualitätsentwicklung der 
Schule. 

  

§  61 
Schulkommission 

  

1
 Die Schulkommission erlässt ein Qualitätsentwick-

lungskonzept gemäss den Rahmenbedingungen des 
Bildungsrates, legt Schwerpunkte fest und überprüft 
deren Umsetzung. 

  

2
 Sie informiert sich über den Schulbetrieb, die 

Schulkultur und den Entwicklungsstand der Schule. 
  

3
 Sie   

a) erfüllt die ihr vom Gemeinderat übertragenen Auf-
gaben; 

  

b) erlässt eine Schul-, Disziplinar- und Absenzenord-
nung; 

  

c) legt die Zeitgefässe für die Gestaltung und Weiter-
entwicklung der Schule sowie die schulinterne Wei-
terbildung fest; 

  

d) regelt die Unterrichtszeiten; d) legt die Unterrichtszeiten sowie die unterrichts-
freien Halbtage fest und bewilligt Ausnahmen für 
den schulfreien Mittwochnachmittag; 

 

 d1) entscheidet auf Antrag des Rektors über einen 
unbefristeten Schulausschluss; 

d1) Aufgehoben. 

e) stellt Antrag betreffend Anstellung des Rektors und 
des Schularztes. 

  

4
 Erziehungsberechtigte mit schulpflichtigen Kindern   
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sind in der Schulkommission angemessen vertreten. 
Zudem gehören ihr der Rektor mit Antragsrecht und 
ein Vertreter der Lehrerschaft mit beratender Stimme 
an. 

§  63 
Schulleitung 

  

1
 Jede Gemeinde hat eine Schulleitung, die für die 

personelle, pädagogische, organisatorische sowie 
administrative Führung der Schule (operative Füh-
rung) zuständig ist. 

  

2
 Sie setzt sich aus dem Rektor und den Schulhaus-

leitern zusammen. Zur Unterstützung des Rektors 
können Prorektoren eingesetzt werden. 

2
 Sie setzt sich aus dem Rektor und den Schulleitern 

zusammen. Zur Unterstützung des Rektors können 
Prorektoren eingesetzt werden. 

 

3
 Die Schulleitung hat insbesondere folgende Aufga-

ben: 
  

a) sie stellt die Informationen inner- und ausserhalb 
der Schule sicher; 

  

b) sie arbeitet mit Elternorganisationen zusammen;   

c) sie wirkt bei den Zielsetzungen und Inhalten für die 
Lehrerweiterbildungsangebote mit. 

  

4
 Der Rektor steht der Schulleitung vor. Er ist für die 

operative Führung verantwortlich und hat insbeson-
dere folgende Aufgaben: Er 

  

a) ist für die Erfüllung der vom Gemeinderat übertra-
genen Aufgaben, die Umsetzung des Qualitätsent-
wicklungskonzeptes, die Durchführung der internen 
Evaluation der Schule und die Festlegung von Qua-
litätsmassnahmen verantwortlich; 
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b) berät den Schulpräsidenten und die Schulkommis-
sion; 

  

c) entscheidet über die Promovierung auf der Primar-
stufe, die Niveauwechsel sowie den Wechsel der 
Schulart auf der Sekundarstufe I; 

c) erteilt den Lehrpersonen Weisungen zur Erarbei-
tung der Stundenpläne; 

c) erteilt Weisungen zur Erarbeitung der Stundenplä-
ne; 

d) stellt Antrag auf Ernennung von Schulhausleitern; d) stellt Antrag auf Ernennung von Schulleitern;  

e) beurteilt die Schulhausleiter; e) beurteilt die Schulleiter;  

f) bewilligt Gesuche für die Intensivweiterbildung. f) bewilligt Gesuche für die Intensivweiterbildung;  

 g) bewilligt den Besuch der öffentlichen Schule in 
einer anderen Gemeinde; 

 

 h) entscheidet über den früheren oder späteren 
Schuleintritt, den Übertritt von der Kindergartenstu-
fe in die Primarstufe, die Promotion auf der Primar-
stufe, die Niveauwechsel sowie den Wechsel der 
Schulart auf der Sekundarstufe I; 

 

 i) entscheidet über die Androhung eines Schulaus-
schlusses, über einen befristeten Schulausschluss 
und die notwendigen Massnahmen zur Wiederein-
gliederung; 

i) entscheidet über die Androhung eines Schulaus-
schlusses, über einen befristeten und unbefristeteten 
Schulausschluss und die notwendigen Massnahmen 
zur Wiedereingliederung; 

 j) entscheidet über die besondere Förderung und die 
Zuweisung in eine Kleinklasse; 

 

 k) entscheidet über die Zuweisung zur Sonderschu-
lung und zur Talentförderung; 

 

 l) entscheidet über die vorzeitige Entlassung aus der 
Schulpflicht. 

 

5
 Der Schulhausleiter steht einer Schuleinheit vor. Er 

5
 Der Schulleiter steht einer Schuleinheit vor. Er ist in  
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ist in seinem Zuständigkeitsbereich für die Beurtei-
lung und Weiterentwicklung der Unterrichts- und 
Schulqualität verantwortlich. Er beurteilt die Auf-
tragserfüllung der ihm zugeteilten Lehrer. 

seinem Zuständigkeitsbereich für die Beurteilung und 
Weiterentwicklung der Unterrichts- und Schulqualität 
verantwortlich. Er beurteilt die Auftragserfüllung der 
ihm zugeteilten Lehrer. 

6
 Das Amt für gemeindliche Schulen arbeitet mit der 

Konferenz der Rektoren der gemeindlichen Schulen 
zusammen. 

  

§  64 
Regierungsrat 

  

1
 Der Regierungsrat übt die Oberaufsicht über das 

gesamte Schulwesen im Kanton aus, soweit sie ihm 
durch Verfassung und Gesetze zugewiesen ist. 

1
 Dem Regierungsrat steht die Aufsicht über das 

Schulwesen im Kanton zu. 
 

 
2
 Ihm obliegen insbesondere folgende Aufgaben. Er  

 a) wählt den Bildungsrat;  

 b) genehmigt Beschlüsse des Bildungsrates, die er-
hebliche wiederkehrende finanzielle Auswirkungen 
haben; 

 

 c) erlässt auf Antrag des Bildungsrates das kantonale 
Konzept Sonderpädagogik; 

 

 d) legt die Voraussetzungen für die Lehrtätigkeit an 
den kantonalen Schulen fest; 

 

 e) genehmigt die vertragliche Abmachung einer Ge-
meinde mit einer ausserkantonalen Gemeinde be-
treffend ausserkantonalem Schulbesuch; 

 

 f) schliesst Leistungsvereinbarungen mit den Trägern 
der Sonderschulen und der mit der heilpädagogi-
schen Früherziehung beauftragten Institution ab; 
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 g) entscheidet über die an anerkannte Privatschulen 
zu gewährenden Beiträge; 

 

 h) entscheidet über die finanzielle Hilfe an die Aus-
landschweizerschule; 

 

 i) legt das wöchentliche Unterrichtspflichtpensum der 
Schüler fest; 

 

 j) legt jene Leistungen und Aufwendungen fest, für 
die Elternbeiträge erhoben werden können; 

 

 k) legt fest, in welchen Fächern der kooperativen 
Oberstufe Niveaukurse geführt werden; 

 

 l) entscheidet über Beiträge an Zuger Studierende 
einer weiterführenden oder einer Fachschule; 

 

 m) legt die Höhe der Schulgelder für ausserkantonale 
Schüler an kantonalen Schulen fest; 

 

 n) schliesst mit Dritten über die Ausbildung von Zuger 
Studierenden an weiterführenden Schulen Verein-
barungen ab; 

 

 o) legt die Gebühren für die Benutzung der kantona-
len Schuldienste durch die Privatschulen fest: 

 

 p) kann mit einer kantonalen Elternorganisation eine 
Subventionsvereinbarung abschliessen. 

 

§  65 
Bildungsrat 

  

1
 Der Bildungsrat wird vom Regierungsrat auf Amts-

dauer gewählt. Er setzt sich aus sieben Mitgliedern 
zusammen. Der Vorsteher oder die Vorsteherin der 
Direktion für Bildung und Kultur ist von Amtes wegen 

1
 Der Bildungsrat wird vom Regierungsrat auf Amts-

dauer gewählt. Er setzt sich aus sieben Mitgliedern 
zusammen. Der Vorsteher oder die Vorsteherin der 
Direktion für Bildung und Kultur ist von Amtes wegen 

1
 Der Bildungsrat wird vom Regierungsrat auf Amts-

dauer gewählt. Er setzt sich aus sieben Mitgliedern 
zusammen. Der Vorsteher oder die Vorsteherin der 
Direktion für Bildung und Kultur ist von Amtes wegen 
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Präsident oder Präsidentin. Präsident oder Präsidentin. Nicht in den Bildungsrat 
gewählt werden dürfen Personen, die in einer den 
Beschlüssen des Bildungsrates unterstellten Schule 
operative Leitungsfunktionen ausüben. 

Präsident oder Präsidentin. 

2
 Der Bildungsrat ist zuständig für strategische Ent-

scheide im Bereich der obligatorischen Schulzeit. 
Soweit andere Behörden zuständig sind, stellt er An-
trag. 

  

3
 Er 

3
 Im Weiteren obliegen ihm insbesondere folgende 

Aufgaben. Er 
 

a) beschliesst die Schwerpunkte der Bildungsziele, 
die Lehrpläne und legt den entsprechenden Wei-
terbildungsbedarf für die Lehrer fest; 

a) beschliesst die Schwerpunkte der Bildungsziele;  

b) bewilligt kantonale Schulentwicklungsprojekte;   

c) beschliesst Rahmenbedingungen zum Qualitäts-
entwicklungskonzept der gemeindlichen Schulen 
und überprüft die Einhaltung; 

  

d) legt die Schwerpunkte für die externe Evaluation 
fest; 

  

e) befindet über den Bedarf der spezifisch kantonalen 
Lehrerweiterbildung in Ergänzung zum regionalen 
Angebot; 

e) erlässt für die gemeindlichen Schulen die Lehrplä-
ne mit Stundentafeln und genehmigt die Lehrpläne 
mit Stundentafeln der ersten zwei Jahreskurse des 
6-jährigen Gymnasiums; 

 

f) regelt generelle zeitliche Verpflichtungen wie Schul-
ferien, Blockzeiten, Unterrichtsverpflichtung der 
Schüler; 

f) legt den entsprechenden Weiterbildungsbedarf für 
die Lehrpersonen fest und ordnet notwendige 
Nachqualifikationen der amtierenden Lehrpersonen 
für bestimmte Lehrtätigkeiten an; 

 

g) legt die Voraussetzungen für die Anerkennung von g) legt die Anzahl Wochenlektionen für den Religi-  
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Privatschulen fest. onsunterricht fest; 

 h) legt für die öffentlich-rechtlichen Schulen die 
Schulferien fest; 

 

 i) erteilt Ausnahmebewilligungen für Konferenzen der 
Lehrpersonen während der Unterrichtszeit; 

 

 j) erteilt Bewilligungen an Privatschulen zur Abgabe 
von zugerischen Zeugnissen. 

 

 
3a

 Er erlässt besondere Bestimmungen  

 a) zur Schülerbeurteilung und Promotion;  

 b) zu den Blockzeiten;  

 c) zur Zuweisung in die einzelnen Schularten und 
zum Wechsel zwischen den Schularten und den 
Niveaukursen auf der Sekundarstufe I; 

 

 d) zur besonderen Förderung;  

 e) zu den Hausaufgaben;  

 f) zur Anerkennung von Privatschulen und zur Bewil-
ligung von Privatschulungen; 

 

 
 
 
4
 Beschlüsse, die erhebliche wiederkehrende finanzi-

elle Auswirkungen haben, bedürfen der Zustim-
mung des Regierungsrates. 

 

g) zu den Konferenzen, denen die Lehrpersonen ob-
ligatorisch angehören. 

 

§  66 
Direktion für Bildung und Kultur 
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1
 Die Direktion für Bildung und Kultur erfüllt alle Auf-

gaben im Bereich Bildung, soweit nicht andere kan-
tonalen Stellen dafür zuständig sind. 

  

2
 Sie stellt dem Regierungsrat und Bildungsrat die 

entsprechenden Anträge. 
  

3
 Sie 

3
 Im Weiteren obliegen ihr insbesondere folgende 

Aufgaben. Sie 
 

a) fördert zusammen mit anderen kantonalen Stellen 
die Planung und Koordination im Schulwesen; 

  

b) plant und koordiniert mit den gemeindlichen Schu-
len die Qualitätsentwicklung im Schulwesen und 
bearbeitet die damit zusammenhängenden Fragen; 

  

c) bewilligt Schulversuche;   

d) führt die kantonalen Schulentwicklungsprojekte;   

e) ist zuständig für die fachliche Aussensicht der 
Schulen (externe Evaluation) und erstattet dem Bil-
dungsrat Bericht; 

  

f) unterstützt und berät die gemeindlichen Schulbe-
hörden und Schulen; 

  

g) beschliesst für die obligatorische Schulzeit die 
Lehrmittel und die dazugehörigen Unterrichtshilfen; 

  

h) kann Lehrbewilligungen für Lehrer erteilen, die 
nicht über ein von der EDK anerkanntes Diplom 
verfügen; 

h) prüft die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmun-
gen. 

 

i) prüft die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmun-
gen. 

i) entscheidet über befristete oder unbefristete Lehr-
bewilligungen und den Entzug der Lehrberechti-
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gung für eine Lehrperson; 

 j) bewilligt die Überschreitung der Höchstzahl der 
Klassengrösse; 

 

 k) bewilligt die Führung der Sekundarstufe I ohne 
Aufteilung in Schularten; 

 

 l) entscheidet über die Mitfinanzierung bei einer Son-
derschulung und bei einer Talentförderung; 

 

 m) entscheidet über die Dauer und Finanzierung bei 
einer heilpädagogischen Früherziehung; 

 

 n) entscheidet über die Anerkennung der Sonder-
schulen und Privatschulen sowie über Massnah-
men und den Entzug der Anerkennung; 

 

 o) entscheidet über die Bewilligung von Privatschu-
lungen sowie über Massnahmen und den Entzug 
der Bewilligung; 

 

 p) setzt eine Kommission ein, die sich mit der Allge-
meinen Weiterbildung befasst; 

 

 q) unterstützt Weiterbildungsangebote gemeinnützi-
ger Organisationen; 

 

 r) erlässt besondere Bestimmungen zu den Diplom-
prüfungen von anerkannten Privatschulen mit Un-
terricht ausserhalb der obligatorischen Schulzeit. 

 

4
 Sie kann zur Begutachtung von Spezialfragen 

Kommissionen einsetzen. 
  

§  72 
Weiterführende Schulen 
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1
 Der Regierungsrat kann Zuger Studierenden, die 

eine weiterführende oder eine Fachschule besuchen, 
Beiträge gewähren. 

1
 Zuger Studierenden, die eine weiterführende oder 

eine Fachschule besuchen, können Beiträge gewährt 
werden. 

 

2
 Beitragsberechtigt sind die Absolventen von Lehr-

anstalten, die einen mehrsemestrigen Lehrgang an-
bieten, der mit einem anerkannten Diplom ab-
schliesst oder nach der obligatorischen Schulzeit auf 
eine weiterführende Schule oder eine Berufslehre 
vorbereitet. 

  

3
 Sofern der Kanton oder eine von ihm unterstützte 

Institution eine gleichwertige Ausbildung anbietet, 
werden keine Beiträge gewährt. In besonderen Fäl-
len und im Rahmen von interkantonalen Schulgeld-
abkommen sind Ausnahmen möglich. 

  

4
 Die Höhe des Beitrages ist in der Regel so anzu-

setzen, dass die Studierenden aus dem Kanton Zug 
jenen des Standortkantons in Bezug auf das Schul-
geld gleichgestellt sind. 

  

5
 Der Regierungsrat kann zudem mit Dritten über die 

Ausbildung von Zuger Studierenden an weiterfüh-
renden Schulen und die Leistungen an die Betriebs-
kosten Vereinbarungen abschliessen. In diesen Ver-
einbarungen können entsprechend der Anzahl Zuger 
Schüler Betriebs-, nicht aber Baubeiträge festgelegt 
werden. 

5
 Mit Dritten können über die Ausbildung von Zuger 

Studierenden an weiterführenden Schulen und die 
Leistungen an die Betriebskosten Vereinbarungen 
abgeschlossen werden. In diesen Vereinbarungen 
können entsprechend der Anzahl Zuger Schüler Be-
triebs-, nicht aber Baubeiträge festgelegt werden. 

 

4. Privatschulen 4. Privatschulen und Privatschulung  

§  74 
Zulassung 

  

1
 Die Errichtung von Privatschulen ist gewährleistet. 

1
 Die Errichtung von Privatschulen ist gewährleistet. 

Die Privatschulen bedürfen der Anerkennung, wenn 
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sie den Unterricht im Bereich der obligatorischen 
Schulzeit übernehmen wollen. 

2
 Privatschulen bedürfen der Anerkennung durch die 

Direktion für Bildung und Kultur, wenn sie den Unter-
richt im Bereich der obligatorischen Schulzeit über-
nehmen wollen. 

2
 Privatschulungen sind zulässig, wenn besondere 

Gründe vorliegen. Sie bedürfen der Bewilligung. Es 
gelten dafür besondere Bestimmungen. 

2
 Privatschulung ist zulässig, wenn besondere Grün-

de vorliegen. Sie bedarf der Bewilligung. Es gelten 
dafür besondere Bestimmungen. 

3
 Für die Anerkennung privater Sonderschulen gilt 

zusätzlich § 35 dieses Gesetzes. 
  

§  75 
Kindergarten, Primarstufe und Sekundarstufe I 

  

1
 Die Direktion für Bildung und Kultur kann Privat-

schulen im Bereich des obligatorischen Kindergar-
tens, der Primar- und der Sekundarstufe I anerken-
nen, wenn sie einen Unterricht gewährleisten, der 
den Anforderungen der öffentlich- rechtlichen Schule 
gerecht wird. Der Bildungsrat legt die entsprechen-
den Voraussetzungen fest. 

1
 Privatschulen und Privatschulungen im Bereich des 

obligatorischen Kindergartens, der Primar- und der 
Sekundarstufe I werden anerkannt bzw. bewilligt, 
wenn sie einen Unterricht gewährleisten, der den 
Anforderungen der öffentlich-rechtlichen Schulen 
gerecht wird. Für die Bewilligung der Privatschulung 
müssen besondere Gründe vorliegen. Es gelten be-
sondere Bestimmungen

1)
. 

 

2
 Die Privatschulen prüfen und beurteilen periodisch 

in eigener Verantwortung auf der Basis von Stan-
dards ihre Qualität und legen Rechenschaft über ihre 
Zielerreichung ab (interne Evaluation). 

  

3
 Die Direktion für Bildung und Kultur prüft periodisch 

durch eine fachliche Aussensicht die Qualität der 
Schulen und schlägt Massnahmen zur Qualitätsent-
wicklung vor (externe Evaluation). 

3
 Die Qualität der Privatschule wird periodisch durch 

eine fachliche Aussensicht geprüft und es werden 
Massnahmen zur Qualitätsentwicklung vorgeschla-
gen (externe Evaluation). 

 

4
 Der Unterricht darf nur von Lehrern erteilt werden, 

die im Besitze eines von der Schweizerischen Konfe-

4
 Der Unterricht an Privatschulen und bei der Privat-

schulung darf nur von Lehrpersonen erteilt werden, 

4
 Der Unterricht an Privatschulen und bei der Privat-

schulung darf nur von Lehrpersonen erteilt werden, 

                                                      
1)
 BGS 412.112 

http://bgs.zg.ch/data/412.112/de
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renz der kantonalen Erziehungsdirektoren oder eines 
von ihr anerkannten Diploms sind. Die Direktion für 
Bildung und Kultur kann Ausnahmen bewilligen. 

die im Besitze eines von der Schweizerischen Konfe-
renz der kantonalen Erziehungsdirektoren oder eines 
von ihr anerkannten Diploms sind. Es können Aus-
nahmen bewilligt werden. 

die im Besitz eines von der Schweizerischen Konfe-
renz der kantonalen Erziehungsdirektoren oder eines 
von ihr anerkannten Diploms sind. Es können Aus-
nahmen bewilligt werden. 

5
 Die Privatschulen haben zu Beginn des Schuljahres 

und bei einem Neueintritt dem Rektor der Gemeinde, 
in der ein Kind schulpflichtig ist, die Personalien der 
ihre Schule besuchenden Kinder mitzuteilen. 

  

6
 Privatschulen für ausländische Kinder kann die Be-

willigung auch erteilt werden, wenn sie nach den 
Lehrplänen des Herkunftslandes unterrichten. 

6
 Privatschulen und Privatschulungen für ausländi-

sche Kinder können anerkannt bzw. bewilligt werden, 
wenn sie nach den Lehrplänen des Herkunftslandes 
unterrichten. 

6
 Privatschulen und Privatschulungen für ausländi-

sche Kinder können anerkannt bzw. bewilligt werden, 
wenn der Unterricht nach den Lehrplänen des Her-
kunftslandes erteilt wird. 

§  76 
Andere Schulen 

  

1
 Die Direktion für Bildung und Kultur kann Privat-

schulen anerkennen, die im Kanton Zug einen Unter-
richt ausserhalb der obligatorischen Schulzeit anbie-
ten. 

1
 Privatschulen, die im Kanton Zug einen Unterricht 

ausserhalb der obligatorischen Schulzeit anbieten, 
können anerkannt werden. 

 

2
 Die Direktion für Bildung und Kultur regelt die Dip-

lomprüfung. 

2
 Für die Diplomprüfungen gelten besondere Best-

immungen. 
 

3
 Vorbehalten bleiben die Spezialgesetze.   

§  77 
Massnahmen und Entzug 

  

1
 Die Direktion für Bildung und Kultur ordnet unter 

Androhung des Entzugs der Anerkennung Mass-
nahmen an, wenn 

1
 Unter Androhung des Entzugs werden Massnah-

men angeordnet, wenn 
 

a) Missstände vorliegen;   

b) gesetzliche Vorschriften sowie Weisungen kanto-   
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naler und gemeindlicher Behörden nicht beachtet 
werden; 

c) das Lehrziel am Ende der obligatorischen Schulzeit 
nicht erreicht wird; 

  

d) der Unterricht aus andern Gründen gefährdet ist.   

2
 Sofern die Missstände nicht behoben werden, ent-

zieht die Direktion für Bildung und Kultur die Aner-
kennung. 

2
 Sofern die Missstände nicht behoben werden, wird 

die Anerkennung bzw. Bewilligung entzogen. 
 

§  78 
Kantonsbeiträge 

  

1
 Wenn eine Gemeinde Kinder zur Erfüllung der 

Schulpflicht einer Privatschule zuweist, gewährt der 
Kanton einen vom Regierungsrat festzulegenden 
Beitrag an die Kosten. 

1
 Wenn eine Gemeinde Kinder zur Erfüllung der 

Schulpflicht einer Privatschule zuweist, gewährt der 
Kanton der Gemeinde die Normpauschale. 

 

2
 Der Regierungsrat kann anerkannten Privatschulen, 

die im Kanton Zug den Unterricht der obligatorischen 
Schulzeit anbieten, Beiträge gewähren, um die 
Schulgeldbeiträge der Zuger Schüler zu reduzieren. 
Der Kantonsbeitrag pro Schüler entspricht der Hälfte 
der Norm-Pauschale pro Schulkind gemäss 
§ 3 Abs. 1 des Gesetzes über das Dienstverhältnis 
und die Besoldung der Lehrpersonen an den ge-
meindlichen Schulen (Lehrpersonalgesetz)

1)
. 

2
 Anerkannten Privatschulen, die im Kanton Zug den 

Unterricht der obligatorischen Schulzeit anbieten, 
können Beiträge gewährt werden, um die Schulgeld-
beiträge der Zuger Schüler zu reduzieren. Der Kan-
tonsbeitrag pro Schüler entspricht der Hälfte der 
Normpauschale pro Schulkind gemäss § 3 Abs. 1 
des Gesetzes über das Dienstverhältnis und die Be-
soldung von Lehrpersonen an den gemeindlichen 
Schulen (Lehrpersonalgesetz)

2)
. 

 

3
 Diese Schulen können die obligatorischen kantona-

len Lehrmittel für die Zuger Schüler zu den gleichen 
Bedingungen beziehen wie die gemeindlichen Schu-
len. 

  

                                                      
1)
 BGS 412.31 

2)
 BGS 412.31 

http://bgs.zg.ch/data/412.31/de
http://bgs.zg.ch/data/412.31/de
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§  79 
Auslandschweizerschulen 

  

1
 Der Kanton kann im Sinne des Bundesgesetzes 

über die Förderung der Auslandschweizerschulen
1)

 
das Patronat über eine Auslandschweizerschule 
übernehmen. 

  

2
 Die Direktion für Bildung und Kultur prüft periodisch 

durch eine fachliche Aussensicht die Qualität der 
Schule und schlägt Massnahmen zur Qualitätsent-
wicklung vor (externe Evaluation). 

2
 Die Qualität der Schule wird periodisch durch eine 

fachliche Aussensicht geprüft und es werden Mass-
nahmen zur Qualitätsentwicklung vorgeschlagen (ex-
terne Evaluation). 

 

3
 Der Regierungsrat kann ihr finanzielle Hilfe gewäh-

ren. 

3
 Ihr kann finanzielle Hilfe gewährt werden.  

§  82 
Aufgaben von Kanton und Gemeinden 

  

1
 Eine allfällige finanzielle Unterstützung von Weiter-

bildungsangeboten auf kantonaler Ebene ist Sache 
des Kantons, für Veranstaltungen auf gemeindlicher 
Ebene Sache der Gemeinden. 

  

2
 Die Direktion für Bildung und Kultur kann im Rah-

men des Staatsvoranschlags Weiterbildungsangebo-
te gemeinnütziger Organisationen finanziell unter-
stützen, sofern diese eine angemessene Eigenleis-
tung erbringen. 

2
 Im Rahmen des Budgets können Weiterbildungs-

angebote gemeinnütziger Organisationen finanziell 
unterstützt werden, sofern diese eine angemessene 
Eigenleistung erbringen. 

 

3
 Kanton und Gemeinden stellen im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten ihre Anlagen gemeinnützigen Organi-
sationen zur Verfügung. 

  

4
 Die Direktion für Bildung und Kultur setzt eine 

Kommission ein, die sich mit der Allgemeinen Wei-

4
 Es wird eine Kommission eingesetzt, die sich mit 

der Allgemeine Weiterbildung befasst. 
 

                                                      
1)
 SR 418.0 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/418.0/de
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terbildung befasst. 

§  84 
Einsprache 

  

1
 Einsprache gemäss § 34 des Gesetzes über die 

Verwaltungsrechtspflege kann innert 10 Tagen seit 
der Mitteilung erhoben werden gegen 

  

a) einzelne Noten im Semesterzeugnis oder die 
Nichtpromovierung in eine höhere Klasse beim 
Rektor. Der Entscheid ist endgültig, wenn die ange-
fochtene Note keinen Einfluss auf die Promotion 
hat. 

a) einzelne Beurteilungen im Semesterzeugnis und 
die Promotion oder Nichtpromotion in eine höhere 
Klasse beim Rektor. Der Entscheid ist endgültig, 
wenn die angefochtene Beurteilung keinen Einfluss 
auf die Promotion hat. 

 

b) einzelne Noten oder die Verweigerung des Dip-
loms bei Mittelschulabschlussprüfungen bei der zu-
ständigen Prüfungskommission. Der Entscheid ist 
endgültig, wenn die angefochtene Note keinen Ein-
fluss auf die Abschlussprüfung hat. 

b) einzelne Beurteilungen im Abschlusszeugnis oder 
die Verweigerung des Diploms bei Mittelschulab-
schlussprüfungen bei der zuständigen Prüfungs-
kommission. Der Entscheid ist endgültig, wenn die 
angefochtene Beurteilung keinen Einfluss auf die 
Abschlussprüfung hat. 

 

§  85 
Verwaltungsbeschwerde 

  

1
 In folgenden Fällen kann in Abweichung von § 83 

dieses Gesetzes innert 10 Tagen seit der Mitteilung 
des erstinstanzlichen Entscheides Verwaltungsbe-
schwerde erhoben werden 

  

a) bei der zuständigen Direktion betreffend a) bei der Direktion für Bildung und Kultur betreffend  

1. Zuweisung in eine Schulart; 1. Bewilligung eines früheren oder späteren Schulein-
tritts; 

 

2. Wechsel des Niveaus und der Schulart auf der 
Sekundarstufe I; 

2. Übertritt von der Kindergartenstufe in die Primar-
stufe; 
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3. Bewilligung eines früheren oder späteren Schulein-
tritts; 

3. Massnahmen zur besonderen Förderung;  

4. Bewilligung einer vorzeitigen Entlassung aus der 
Schulpflicht; 

4. Zuweisung oder Nichtzuweisung zu einer Sonder-
schulung; 

 

5. Einspracheentscheide gemäss § 84 Abs. 1 Bst. a 
dieses Gesetzes. 

5. Wechsel des Niveaus und der Schulart auf der 
Sekundarstufe I; 

 

 6. Bewilligung einer vorzeitigen Entlassung aus der 
Schulpflicht; 

 

 7. befristeter und unbefristeter Schulausschluss;  

 8. Einspracheentscheide gemäss § 84 Abs. 1 Bst. a 
dieses Gesetzes. 

 

b) beim Regierungsrat betreffend   

1. Zuweisung in eine Schulart der Sekundarstufe I im 
Rahmen des Übertrittsverfahrens; 

  

2. Einspracheentscheide gemäss § 84 Abs. 1 Bst. b 
dieses Gesetzes. 

  

2
 Die Schülerbeurteilung wird nur in Bezug auf Ver-

fahrensfehler und Willkür überprüft. 
  

 II.  

 1. Gesetz über das Dienstverhältnis und die Besol-
dung der Lehrpersonen an den gemeindlichen Schu-
len (Lehrpersonalgesetz) vom 21. Oktober 1976

1)
 

(Stand 1. August 2010) wird wie folgt geändert: 

 

                                                      
1)
 BGS 412.31 

http://bgs.zg.ch/data/412.31/de
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§  6 
 

  

2
 Die einzelnen Lehrerkategorien werden entspre-

chend der Unterrichtsstufe wie folgt den Gehaltsklas-
sen gemäss Personalgesetz

1)
 zugeordnet: 

  

D. Schulleitungsfunktionen   

a) Schulhausleiterinnen und -leiter: Klassen 17 – 20 a) Schulleiterinnen und -leiter: Klassen 17 – 20  

b) Prorektorinnen und Prorektoren: Klassen 18 – 21   

c) Rektorinnen und Rektoren: Klassen 19 – 22   

 2. Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über 
die Berufsbildung und die Fachhochschulen (EG Be-
rufsbildung) vom 30. August 2001

2)
 (Stand 

9. April 2011) wird wie folgt geändert: 

 

§  2 
Zuständigkeiten 

  

1
 Der Regierungsrat   

a) genehmigt Änderungen von interkantonalen Kon-
kordaten im Bereich der Berufsbildung und der 
Fachhochschulen, soweit sie nicht rechtsetzenden 
Charakter haben; 

  

b) kann interkantonalen Schulvereinbarungen im Be-
reich der Berufsbildung beitreten, soweit sie nicht 
rechtsetzenden Charakter haben; 

  

c) kann den Geltungsbereich dieses Gesetzes auf   

                                                      
1)
 BGS 154.21 

2)
 BGS 413.11 

http://bgs.zg.ch/data/154.21/de
http://bgs.zg.ch/data/413.11/de
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Berufe ausdehnen, die der Bundesgesetzgebung 
nicht unterstellt sind; 

d) kann Berufsfachschulen, die nicht in § 3 aufgeführt 
sind, diesem Gesetz unterstellen; 

  

e) kann höhere Bildungsgänge und höhere Bildungs-
einrichtungen im berufsbildenden Bereich ergän-
zend zu eidgenössisch geregelten Bildungsgängen 
anerkennen; 

  

f) entscheidet über die Angebotsbereiche und die 
Rahmenbedingungen der vom Kanton geführten 
oder unterstützten Berufsfachschulen, Höheren 
Fachschulen und Fachhochschulinstitute; 

f) entscheidet über die Angebotsbereiche und die 
Rahmenbedingungen der vom Kanton geführten 
oder unterstützten Berufsfachschulen, Brückenan-
gebote, Höheren Fachschulen und Fachhochschu-
linstitute; 

 

g) entscheidet über die Delegation der Angebotspla-
nung von Höheren Fachschulen und Fachhoch-
schulinstituten im Kanton Zug an Dritte; 

  

h) kann Leistungsaufträge aus der beruflichen 
Grundausbildung, der tertiären Bildung und der be-
rufsorientierten Weiterbildung an private Bildungs-
anbietende vergeben; 

  

i) kann Investitions- und Betriebsbeiträge an Einrich-
tungen der Berufsbildung und Beiträge an Lernen-
de für den ausserkantonalen Schulbesuch gewäh-
ren; 

  

j) kann staatliche Beiträge an Weiterbildungsanbie-
tende oder die Zusammenarbeit mit diesen von ei-
ner Akkreditierung bzw. Zertifizierung abhängig 
machen. 

  

2
 Das Amt für Berufsbildung   
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a) vollzieht die eidgenössische und kantonale Ge-
setzgebung. Es ist die zuständige Behörde gemäss 
eidgenössischer Berufsbildungsgesetzgebung und 
bearbeitet alle Aufgaben, soweit keine andere Be-
hörde bestimmt ist; 

  

b) trifft Massnahmen für ein quantitativ und qualitativ 
ausgewogenes Angebot an Ausbildungsplätzen der 
beruflichen Grundausbildung; 

  

c) koordiniert die berufsorientierten Bildungsangebote 
in den nachobligatorischen Bildungsbereichen. 

  

3
 Das Amt für Berufsberatung   

a) übt die Berufsberatung aus;   

b) unterhält eine Informations- und Dokumentations-
stelle; 

  

c) veröffentlicht den Lehrstellennachweis.   

 §  3a 
Brückenangebote 

 

 
1
 Der Kanton führt ein Schulisches Brückenangebot, 

ein Kombiniertes Brückenangebot und ein Integrati-
ons-Brückenangebot. 

 

 
2
 Brückenangebote bereiten Jugendliche nach der 

obligatorischen Schulzeit auf eine berufliche oder 
schulische Anschlusslösung vor. 

 

 3. Gesetz über die kantonalen Schulen vom 
27. September 1990

1)
 (Stand 1. Januar 2008) wird 

wie folgt geändert: 

 

                                                      
1)
 BGS 414.11 

http://bgs.zg.ch/data/414.11/de
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§  1 
Geltungsbereich 

  

1
 Dieses Gesetz gilt für folgende kantonale Schulen:   

a) Gymnasien   

b) Wirtschaftsmittelschule   

c) Fachmittelschule   

d) Brückenangebote d) Aufgehoben.  

2
 Für alle Belange, die in diesem Gesetz nicht gere-

gelt sind, findet das Schulgesetz vom 27. September 
1990

1)
 sinngemäss Anwendung. 

  

3
 …   

§  2 
Regierungsrat 

  

1
 Der Regierungsrat beschliesst insbesondere   

a) die Schul- und Leitungsstruktur der einzelnen 
Schulen; 

  

b) die Bedingungen und Verfahren für die Anstellung 
der Lehrer; 

  

c) das Angebot an Schwerpunkt- und Ergänzungsfä-
chern für die Gymnasien; 

  

d) die Führung und Zielsetzung von Brückenangebo-
ten. 

d) Aufgehoben.  

                                                      
1)
 BGS 412.11 

http://bgs.zg.ch/data/412.11/de
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2.4. Brückenangebote 2.4. Aufgehoben.  

§  28 
Aufgabe 

§  28 Aufgehoben.  

1
 Die Brückenangebote unterstützen Jugendliche bei 

ihrem Berufswahlentscheid und bereiten sie auf die 
Berufsausbildung vor. Sie fördern zusätzlich die In-
tegration von ausländischen Jugendlichen. 

  

§  29 
Organisation 

§  29 Aufgehoben.  

1
 Die Brückenangebote schliessen an die dritte Klas-

se der Sekundarstufe I an. 
  

2
 Der Regierungsrat bestimmt, welche Brückenange-

bote geführt werden. 
  

3
 …   

 III.  

 Keine Fremdaufhebungen.  

 IV.  

 Diese Änderungen unterliegen dem fakultativen Re-
ferendum gemäss § 34 der Kantonsverfassung. Sie 
treten nach unbenutzter Referendumsfrist am 1. Au-
gust 2013 oder nach der Annahme durch das Volk 
am Tage nach der Publikation im Amtsblatt in Kraft

1)
. 

 

 Zug,  

                                                      
1)
 In-Kraft-Treten am ... 
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 Kantonsrat des Kantons Zug 
  
Die Präsidentin 
  
Die stv. Landschreiberin 
  

 

 


